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Text 

Quittungen. 

§ 1426. Der Zahler ist in allen Fällen berechtiget, von dem Befriedigten eine Quittung, nähmlich ein 
schriftliches Zeugniß der erfüllten Verbindlichkeit, zu verlangen. In der Quittung muß der Nahme des 
Schuldners und des Gläubigers, so wie der Ort, die Zeit und der Gegenstand der getilgten Schuld 
ausgedrückt, und sie muß von dem Gläubiger, oder dessen Machthaber unterschrieben werden. Die 
Kosten der Quittung hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, der Gläubiger zu tragen. 


